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Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Donnerstag, den 24. Juni 2010, um 10:00 Uhr 

in der 

Köln Messe, 
Congress-Centrum Nord, 

Deutz-Mülheimer Straße 111, 
50679 Köln 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Colonia Real Estate 
AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten La-
geberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 HGB und des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 
den Konzernabschluss am 29. März 2010 gebilligt und den Jahresabschluss 
damit festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung 
bedarf es daher unter Tagesordnungspunkt 1 nicht. Die Unterlagen liegen in 
den Geschäftsräumen der Colonia Real Estate AG, Zeppelinstraße 4-8, 
50667 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus und sind auch auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.cre.ag veröffentlicht. Abschriften dieser 
Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos und unverzüglich 
zugesandt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtie-
renden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu ertei-
len. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtie-
renden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu er-
teilen. 
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4. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder 

Durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung vom 31. Ju-
li 2009 (VorstAG) wurde für börsennotierte Gesellschaften die Möglichkeit 
geschaffen, der Hauptversammlung das Vergütungssystem für den Vor-
stand zur Billigung vorzulegen (§ 120 Absatz 4 AktG). Die Verwaltung der 
Colonia Real Estate AG hat sich entschlossen, von dieser Möglichkeit Ge-
brauch zu machen und das ab dem Geschäftsjahr 2010 geltende Vergü-
tungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Hauptversammlung zur 
Billigung vorzulegen. Das zur Billigung vorgeschlagene Vergütungssystem 
ist im Corporate Governance Bericht des Geschäftsberichts 2009 auf den 
Seiten 15 ff. dargestellt.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das ab dem Geschäftsjahr 2010 
geltende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Colonia Real 
Estate AG zu billigen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bdp Revision und Treuhand GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 sowie zum Abschlussprüfer 
für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwi-
schenlageberichts zum 30. Juni 2010 zu wählen. 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-
zugs- und Andienungsrechts  

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich 
ausdrücklich zugelassen, der Ermächtigung durch die Hauptversammlung. 
Die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2009 
erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum 7. Januar 2011 
befristet. Da diese Frist vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung 
ablaufen wird, soll der Hauptversammlung unter Aufhebung dieser Ermäch-
tigung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. Nach dem Gesetz zur Umsetzung 
der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) kann die Ermächti-
gung nunmehr für eine Dauer von bis zu fünf Jahren erteilt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:  

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, ei-
gene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. Auf die erwor-
benen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zu-
zurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals 
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entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in ei-
genen Aktien ausgenutzt werden.  

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehr-
mals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, 
durch 100%ige Tochtergesellschaften der Gesellschaft oder durch Dritte 
für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer 100%igen Tochtergesellschaf-
ten ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 23. Juni 2015. Die 
von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Juli 2009 beschlos-
sene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des neuen Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben; 
bestehende Verwendungsermächtigungen für bereits erworbene eigene 
Aktien bleiben davon unberührt.  

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands entweder (1) über die Bör-
se, (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-
gebots oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentli-
chen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder (3) durch 
Einsatz von Derivaten (Call- oder Put-Optionen oder eine Kombination 
von beiden): 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Ge-
sellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10% 
über- oder unterschreiten. 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öf-
fentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen 
der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte der 
Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) den Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA-Handel (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsen-
handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebots 
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-
boten um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben 
sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses vom gebotenen Kauf- 
bzw. Verkaufspreis oder den Grenzwerten der gebotenen Kauf- 
bzw. Verkaufspreisspanne, so kann das Kaufangebot bzw. die Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. 
In diesem Fall wird auf den Durchschnitt der Schlusskurse im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den letzten drei Börsenhandelstagen vor der Veröffentlichung einer 
etwaigen Anpassung abgestellt; die 10%-Grenze für das Über- oder 
Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das Volumen 
des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
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kann begrenzt werden. Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist 
bzw. sofern im Fall einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 
angenommen werden, muss der Erwerb bzw. die Annahme unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts 
der Aktionäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfol-
gen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 
Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann unter inso-
weit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der 
Aktionäre vorgesehen werden. Ebenfalls vorgesehen werden kann 
eine Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten zur Vermei-
dung rechnerischer Bruchteile von Aktien. Das Kaufangebot bzw. 
die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere 
Bedingungen vorsehen. 

(3) Erfolgt der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-
Optionen oder einer Kombination von beiden, darf der in dem Fi-
nanzinstrument vereinbarte Preis für den Erwerb einer Aktie bei 
Ausübung der Option („Ausübungspreis“) den am Tag des Ab-
schlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermit-
telten Kurs im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 
10% über- oder unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, 
aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Opti-
onsprämie). Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Er-
werbspreis darf nicht über und der von der Gesellschaft verein-
nahmte Veräußerungspreis für Optionen nicht unter dem nach an-
erkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermitt-
lung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksich-
tigen ist. Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Put- oder Call-
Optionen oder einer Kombination von beiden sind auf Aktien im Um-
fang von höchstens 5% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über diese Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitals beschränkt. Die Laufzeit der Optionen muss so gewählt 
werden, dass der Erwerb der eigenen Aktien in Ausübung der Opti-
onen nicht nach dem 23. Juni 2015 erfolgt. Werden zum Erwerb ei-
gener Aktien Optionen unter Beachtung der vorstehenden Sätze 
eingesetzt, steht den Aktionären in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG kein Anspruch zu, solche Optionsge-
schäfte mit der Gesellschaft abzuschließen; Aktionäre haben ein 
Recht auf Andienung ihrer Aktien der Gesellschaft nur, soweit die 
Gesellschaft ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet 
ist. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die auf Grund dieser oder einer früher er-
teilten Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen eige-
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nen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere 
auch zu den folgenden zu verwenden: 

(1) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer Weise als 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre veräußert 
werden, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet.  

Diese Ermächtigung beschränkt sich auf Aktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – 
im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begren-
zung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese Zahl die Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Options-
rechten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden kön-
nen, sofern die Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-
chend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

(2)  Die erworbenen eigenen Aktien können gegen Sachleistung veräu-
ßert werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit Unterneh-
menszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern.  

(3) Die erworbenen eigenen Aktien können auch zur Erfüllung von 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten der 
Inhaber oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Opti-
onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 
die von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren oder mittel-
baren 100%igen Tochtergesellschaften begeben wurden oder wer-
den, verwendet werden. 

(4) Die erworbenen eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne 
dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfach-
ten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des an-
teiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grund-
kapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann 
auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die 
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Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpas-
sung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

e) Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz 
oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. 
d) Absätze (1) bis (3) können auch durch unmittelbare oder mittelbare 
100%ige Tochtergesellschaften oder auf deren Rechnung oder durch 
auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird inso-
weit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden Er-
mächtigung unter lit. d) Absätze (1) bis (3) verwendet werden. 

g) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf 
Grund dieser Ermächtigung nur mit seiner Zustimmung vorgenommen 
werden dürfen. 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-
ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines Bedingten Kapitals VIII 
und entsprechende Änderung der Satzung  

Um die Flexibilität der Gesellschaft bei der Aufnahme zinsgünstiger Fremd-
finanzierung zu erhöhen, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen wer-
den, eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) zu be-
schließen. Zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten aus Schuld-
verschreibungen, die auf der Grundlage der zu beschließenden Ermächti-
gung ausgegeben werden, soll zudem ein entsprechendes neues Bedingtes 
Kapital VIII geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Opti-
onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienanzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 
zum 23. Juni 2015 einmal oder mehrmals Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Lauf-
zeitbegrenzung mit einem Gesamtbetrag von bis zu Euro 
150.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte für auf den 
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Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 7.151.600,00 
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibung 
zu gewähren.  

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – im entsprechen-
den Gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung, beispiels-
weise eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch 
eine unmittelbare oder mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der 
Gesellschaft begeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte oder -pflichten auf neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. ihnen auf-
zuerlegen. Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich 
gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden.  

(2) Wandlungs- und Optionsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden je-
der Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beige-
fügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsbedingungen 
können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung 
von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung geleistet werden kann. Der anteilige Betrag am Grundkapital der 
je Teilschuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibung nicht überschreiten. Für etwaige Bruchteile von 
Aktien können die Optionsbedingungen vorsehen, dass sie in Geld 
ausgeglichen oder gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug 
ganzer Aktien aufaddiert werden. Entsprechendes gilt, wenn Opti-
onsscheine einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschrei-
bung beigefügt werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 
die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Teilschuldverschreibun-
gen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wan-
delanleihebedingungen in auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus 
der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag lie-
genden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis wird auf die 
vierte Nachkommastelle gerundet. Es kann eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass nicht wandlungsfähige Spitzen zusammengelegt und/oder in 
Geld ausgeglichen werden. Lauten Nennbetrag der Schuldverschrei-
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bungen und Wandlungspreis auf unterschiedliche Währungen, ist für 
die Umrechnung der zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des 
Ausgabebetrags der Schuldverschreibungen letzte verfügbare Refe-
renzkurs der Europäischen Zentralbank maßgeblich. Der anteilige 
Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien 
darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 
Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht 
zum Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. 
In diesem Fall kann die Gesellschaft in den Anleihebedingungen be-
rechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag 
der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus Wandlungs-
preis und Wandlungsverhältnis ganz oder teilweise in bar auszuglei-
chen. § 9 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 199 Absatz 2 AktG sind 
zu beachten. Vorstehende Vorgaben gelten entsprechend, wenn sich 
das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf ein Genussrecht 
oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.  

Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wand-
lungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewäh-
ren bzw. bestimmen, können jeweils festlegen, dass im Falle der 
Wandlung bzw. Optionsausübung statt neuer Aktien aus bedingtem 
Kapital bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder neue Aktien 
aus einer Nutzung eines genehmigten Kapitals gewährt werden kön-
nen. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den 
Wandlungs- und Optionsberechtigten nicht auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft gewährt, sondern einen Geldbetrag 
zahlt, der für die Anzahl der andernfalls zu liefernden Aktien dem vo-
lumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandelstage 
nach Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. Für 
den Fall, dass die Gesellschaft die Ausübung des Rechts zur Zah-
lung eines Geldbetrags nach Wandlung bzw. Optionsausübung be-
kannt gibt, beginnen die zehn Börsenhandelstage erst drei Börsen-
handelstage nach Bekanntgabe der Gesellschaft, einen Geldbetrag 
zu zahlen. 

(3)Wandlungs- und Optionspreis, Verwässerungsschutz 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wand-
lungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewäh-
ren bzw. bestimmen, muss der Wandlungs- oder Optionspreis – auch 
bei Anwendung der nachfolgenden Regelungen zum Verwässe-
rungsschutz und in jedem Fall unbeschadet § 9 Absatz 1 AktG – 
mindestens 80% des volumengewichteten Durchschnittskurses der 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der zehn Börsenhandelstage vor der endgültigen Entscheidung des 



Seite 11 von 43 
 

Vorstands über die Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 
Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung zur Annahme durch 
die Gesellschaft nach der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Zeichnungsangeboten betragen. Bei einem Bezugsrechtshandel sind 
die Schlusskurse an den Tagen des Bezugsrechtshandels mit Aus-
nahme der letzten beiden Börsenhandelstage des Bezugsrechtshan-
dels anzusetzen.  

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässe-
rungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte eintreten und dafür keine Bezugsrechte als 
Kompensation eingeräumt werden, können die Wandlungs- oder Op-
tionsrechte – unbeschadet § 9 Absatz 1 AktG – nach näherer Maß-
gabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen wertwahrend an-
gepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz 
zwingend geregelt ist.  

In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teil-
schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien den Nennbetrag pro Teilschuldverschreibung nicht über-
schreiten. 

(4) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld-
verschreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Wer-
den Schuldverschreibungen von einer unmittelbaren oder mittelbaren 
100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft ausgegeben, hat die 
Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts nach 
Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen für 
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
auszuschließen und das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den 
Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechten auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten be-
reits zuvor ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ein Be-
zugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach 
Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung der 
Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. 

Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Options-
recht bzw. Wandlungspflicht gegen Barleistung ausgegeben werden 
sollen, wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
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rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszu-
schließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzma-
thematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. 
Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Werden Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wand-
lungspflicht in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben, gilt diese 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nur insoweit, als die zur 
Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. bei Erfül-
lung der Wandlungspflicht ausgegebenen bzw. auszugebenden Ak-
tien insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG von der Ge-
sellschaft ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese 
Zahl die Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten ausgegeben wurden oder noch ausgege-
ben werden können, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne 
Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben 
werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionä-
re mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, 
wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obli-
gationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in 
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Divi-
dende oder auf andere Weise als gewinnabhängige Verzinsung be-
rechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 
der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 
entsprechen.  

(5) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der in dieser Ermäch-
tigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten der Ausga-
be und Ausstattung der Schuldverschreibungen und deren Bedin-
gungen festzusetzen bzw. diese im Einvernehmen mit den Organen 
der die Schuldverschreibung begebenden unmittelbaren oder mittel-
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baren 100%igen Tochtergesellschaften der Gesellschaft festzulegen. 
Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der Verzinsung, den 
Ausgabebetrag, die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- 
bzw. Optionszeitraum, die Berechnung des Wandlungs- oder Opti-
onspreises auf der Grundlage der in dieser Ermächtigung festgeleg-
ten Parameter, die Festlegung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich 
oder die Zusammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt Liefe-
rung von auf Inhaber lautenden Stückaktien, die Lieferung existie-
render statt Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien 
sowie Anpassungsklauseln für den Fall der wirtschaftlichen Verwäs-
serung und außergewöhnlicher Ereignisse.  

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals VIII 

Das Grundkapital wird um bis zu Euro 7.151.600,00 durch Ausgabe von 
bis zu 7.151.600 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital VIII). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 7 
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer ihrer un-
mittelbaren oder mittelbaren 100%igen Tochtergesellschaften begeben 
werden. Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-
gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder wie 
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur 
Wandlung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eige-
ne Aktien oder neue Aktien aus einer Nutzung eines genehmigten Kapi-
tals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

c) Änderung der Satzung  

§ 4 Absatz (3) der Satzung wird um folgende neue lit. (g) ergänzt:  

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 7.151.600,00 
durch Ausgabe von bis zu 7.151.600 neuen auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VIII). Die bedingte Kapi-
talerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
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winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 
die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 unter 
Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung von der Gesell-
schaft oder einer ihrer unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen Toch-
tergesellschaften begeben werden. Die Ausgabe der neuen auf den In-
haber lautenden Stückaktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorste-
hend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmen-
den Wandlungs- und Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 
insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht ein 
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder neue Aktien aus einer 
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt wer-
den. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.“  

8. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der Bedingten 
Kapitalia I, III, V, VII und entsprechende Änderung der Satzung 

Die Hauptversammlung hat in den Jahren 2004, 2006, 2007 und 2008 ver-
schiedene Ermächtigungen zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibun-
gen und Bezugsrechten im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen be-
schlossen, welche zukünftig nicht mehr genutzt werden sollen. Daher sollen 
die Ermächtigungen sowie die entsprechenden bedingten Kapitalia, soweit 
noch nicht ausgenutzt, aufgehoben werden. Im Einzelnen handelt es sich 
um (i) die Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
aus dem Jahr 2004 sowie das zugehörige Bedingte Kapital I, (ii) die Er-
mächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienopti-
onsprogramms 2006 sowie das zugehörige Bedingte Kapital III, (iii) die Er-
mächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienopti-
onsprogramms 2007 sowie das zugehörige Bedingte Kapital V und (iv) die 
Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienopti-
onsprogramms 2008 sowie das zugehörige Bedingte Kapital VII.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die von der Hauptversammlung am 24. August 2004 unter Tagesord-
nungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
schuldverschreibungen und das zugehörige nicht ausgenutzte Bedingte 
Kapital I in Höhe von Euro 165.600,00 werden aufgehoben. § 4 Absatz 
(3) lit. (a) der Satzung wird gestrichen und durch „-entfallen-„ ersetzt. 

b) Die von der Hauptversammlung am 6. Juni 2006 unter Tagesordnungs-
punkt 7 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten 
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auf Aktien (in der Fassung vom 4. Juli 2007) und das zugehörige nicht 
ausgenutzte Bedingte Kapital III werden in Höhe von Euro 476.000,00 
aufgehoben. § 4 Absatz (3) lit. (b) Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst: 

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 316.000,00, ein-
geteilt in bis zu 316.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, durch 
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).“ 

c) Die von der Hauptversammlung am 4. Juli 2007 unter Tagesordnungs-
punkt 8 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten 
auf Aktien sowie das zugehörige nicht ausgenutzte Bedingte Kapital V 
werden in Höhe von Euro 756.560,00 aufgehoben. § 4 Absatz (3) lit. (d) 
Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 110.000,00, ein-
geteilt in bis zu 110.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, durch 
Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V).“ 

d) Die von der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 unter Tagesord-
nungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-
rechten auf Aktien sowie das zugehörige nicht ausgenutzte Bedingte 
Kapital VII werden in Höhe von Euro 285.000,00 aufgehoben. § 4 Ab-
satz (3) lit. (f) Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 339.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 339.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII).“ 

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-
ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines Bedingten Kapitals IX 
und entsprechende Änderung der Satzung  

Um die Flexibilität der Gesellschaft bei der Aufnahme zinsgünstiger Fremd-
finanzierung zu erhöhen, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen wer-
den, eine weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) zu be-
schließen. Zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten aus Schuld-
verschreibungen, die auf der Grundlage der zu beschließenden Ermächti-
gung ausgegeben werden, soll zudem ein entsprechendes neues Bedingtes 
Kapital IX geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 
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a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Opti-
onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Aktienanzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 
zum 23. Juni 2015 einmal oder mehrmals Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Lauf-
zeitbegrenzung mit einem Gesamtbetrag von bis zu Euro 
50.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte für auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 1.683.160,00 
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibung 
zu gewähren.  

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – im entsprechen-
den Gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung, beispiels-
weise eines OECD-Landes begeben werden. Sie können auch durch 
eine unmittelbare oder mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der 
Gesellschaft begeben werden. Für diesen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte oder -pflichten auf neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. ihnen auf-
zuerlegen. Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich 
gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden.  

(2) Wandlungs- und Optionsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden je-
der Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beige-
fügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsbedingungen 
können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung 
von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung geleistet werden kann. Der anteilige Betrag am Grundkapital der 
je Teilschuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibung nicht überschreiten. Für etwaige Bruchteile von 
Aktien können die Optionsbedingungen vorsehen, dass sie in Geld 
ausgeglichen oder gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug 
ganzer Aktien aufaddiert werden. Entsprechendes gilt, wenn Opti-
onsscheine einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschrei-
bung beigefügt werden. 
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Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 
die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Teilschuldverschreibun-
gen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wan-
delanleihebedingungen in auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus 
der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag lie-
genden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis wird auf die 
vierte Nachkommastelle gerundet. Es kann eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, 
dass nicht wandlungsfähige Spitzen zusammengelegt und/oder in 
Geld ausgeglichen werden. Lauten Nennbetrag der Schuldverschrei-
bungen und Wandlungspreis auf unterschiedliche Währungen, ist für 
die Umrechnung der zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des 
Ausgabebetrags der Schuldverschreibungen letzte verfügbare Refe-
renzkurs der Europäischen Zentralbank maßgeblich. Der anteilige 
Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien 
darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 
Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht 
zum Ende der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. 
In diesem Fall kann die Gesellschaft in den Anleihebedingungen be-
rechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag 
der Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus Wandlungs-
preis und Wandlungsverhältnis ganz oder teilweise in bar auszuglei-
chen. § 9 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 199 Absatz 2 AktG sind 
zu beachten. Vorstehende Vorgaben gelten entsprechend, wenn sich 
das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf ein Genussrecht 
oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.  

Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wand-
lungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewäh-
ren bzw. bestimmen, können jeweils festlegen, dass im Falle der 
Wandlung bzw. Optionsausübung statt neuer Aktien aus bedingtem 
Kapital bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder neue Aktien 
aus einer Nutzung eines genehmigten Kapitals gewährt werden kön-
nen. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den 
Wandlungs- und Optionsberechtigten nicht auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft gewährt, sondern einen Geldbetrag 
zahlt, der für die Anzahl der andernfalls zu liefernden Aktien dem vo-
lumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandelstage 
nach Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. Für 
den Fall, dass die Gesellschaft die Ausübung des Rechts zur Zah-
lung eines Geldbetrags nach Wandlung bzw. Optionsausübung be-
kannt gibt, beginnen die zehn Börsenhandelstage erst drei Börsen-
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handelstage nach Bekanntgabe der Gesellschaft, einen Geldbetrag 
zu zahlen. 

(3)Wandlungs- und Optionspreis, Verwässerungsschutz 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wand-
lungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewäh-
ren bzw. bestimmen, muss der Wandlungs- oder Optionspreis – auch 
bei Anwendung der nachfolgenden Regelungen zum Verwässe-
rungsschutz und in jedem Fall unbeschadet § 9 Absatz 1 AktG – 
mindestens 80% des volumengewichteten Durchschnittskurses der 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der zehn Börsenhandelstage vor der endgültigen Entscheidung des 
Vorstands über die Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von 
Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung zur Annahme durch 
die Gesellschaft nach der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Zeichnungsangeboten betragen. Bei einem Bezugsrechtshandel sind 
die Schlusskurse an den Tagen des Bezugsrechtshandels mit Aus-
nahme der letzten beiden Börsenhandelstage des Bezugsrechtshan-
dels anzusetzen.  

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässe-
rungen des wirtschaftlichen Werts der bestehenden Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte eintreten und dafür keine Bezugsrechte als 
Kompensation eingeräumt werden, können die Wandlungs- oder Op-
tionsrechte – unbeschadet § 9 Absatz 1 AktG – nach näherer Maß-
gabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen wertwahrend an-
gepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz 
zwingend geregelt ist.  

In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teil-
schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien den Nennbetrag pro Teilschuldverschreibung nicht über-
schreiten. 

(4) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld-
verschreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Wer-
den Schuldverschreibungen von einer unmittelbaren oder mittelbaren 
100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft ausgegeben, hat die 
Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts nach 
Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen für 
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Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
auszuschließen und das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den 
Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechten auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten be-
reits zuvor ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ein Be-
zugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach 
Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung der 
Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. 

Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Options-
recht bzw. Wandlungspflicht gegen Barleistung ausgegeben werden 
sollen, wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszu-
schließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzma-
thematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. 
Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Werden Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wand-
lungspflicht in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben, gilt diese 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nur insoweit, als die zur 
Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. bei Erfül-
lung der Wandlungspflicht ausgegebenen bzw. auszugebenden Ak-
tien insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG von der Ge-
sellschaft ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese 
Zahl die Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten ausgegeben wurden oder noch ausgege-
ben werden können, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne 
Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben 
werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionä-
re mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, 
wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obli-
gationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in 
der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
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Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Divi-
dende oder auf andere Weise als gewinnabhängige Verzinsung be-
rechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und 
der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 
entsprechen.  

(5) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der in dieser Ermäch-
tigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten der Ausga-
be und Ausstattung der Schuldverschreibungen und deren Bedin-
gungen festzusetzen bzw. diese im Einvernehmen mit den Organen 
der die Schuldverschreibung begebenden unmittelbaren oder mittel-
baren 100%igen Tochtergesellschaften der Gesellschaft festzulegen. 
Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der Verzinsung, den 
Ausgabebetrag, die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- 
bzw. Optionszeitraum, die Berechnung des Wandlungs- oder Opti-
onspreises auf der Grundlage der in dieser Ermächtigung festgeleg-
ten Parameter, die Festlegung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich 
oder die Zusammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt Liefe-
rung von auf Inhaber lautenden Stückaktien, die Lieferung existie-
render statt Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien 
sowie Anpassungsklauseln für den Fall der wirtschaftlichen Verwäs-
serung und außergewöhnlicher Ereignisse.  

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IX 

Das Grundkapital wird um bis zu Euro 1.683.160,00 durch Ausgabe von 
bis zu 1.683.160 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital IX). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 unter Tagesordnungspunkt 9 
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer ihrer un-
mittelbaren oder mittelbaren 100%igen Tochtergesellschaften begeben 
werden. Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-
gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder wie 
die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur 
Wandlung erfüllen und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eige-
ne Aktien oder neue Aktien aus einer Nutzung eines genehmigten Kapi-
tals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
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durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

c) Änderung der Satzung  

§ 4 Absatz (3) der Satzung wird um folgende neue lit. (h) ergänzt:  

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 1.683.160,00 
durch Ausgabe von bis zu 1.683.160 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IX). Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die 
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24. Juni 2010 unter Ta-
gesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft 
oder einer ihrer unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen Tochterge-
sellschaften begeben werden. Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
Wandlungs- und Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur in-
soweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht ein 
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder neue Aktien aus einer 
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt wer-
den. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.“  

d) Handelsregisteranmeldung 

Um sicherzustellen, dass die Satzungsänderungen gemäß dem vorste-
henden Beschluss unter Tagesordnungspunkt 9 lit. a) bis c) nicht wirk-
sam werden, ohne dass zuvor der Beschluss unter Tagesordnungs-
punkt 8 lit. a) bis d) zur teilweisen Aufhebung der bestehenden beding-
ten Kapitalia wirksam geworden ist, wird der Vorstand angewiesen, die 
mit diesem Tagesordnungspunkt 9 verbundenen Satzungsänderungen 
so zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass diese nur 
gleichzeitig mit oder nach Wirksamwerden der Satzungsänderung ge-
mäß dem Beschluss unter Tagesordnungspunkt 8 in das Handelsregis-
ter eingetragen werden. 
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10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapi-
tals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und ent-
sprechende Änderung der Satzung  

Bei dem genehmigten Kapital handelt es sich um ein wesentliches Instru-
ment der Unternehmensfinanzierung, welches der Gesellschaft ermöglicht, 
ihre Eigenkapitalausstattung den geschäftlichen Erfordernissen jederzeit 
auch kurzfristig anzupassen. Da die vorhandenen Genehmigten Kapitalia 
2007 und 2009 bereits teilweise ausgenutzt wurden, soll der Hauptver-
sammlung ein neues Genehmigtes Kapital 2010 nebst entsprechender Sat-
zungsänderung vorgeschlagen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 23. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 3.023.200,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Den Aktionären ist ein Bezugs-
recht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-
tionären zum Bezug anzubieten.  

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-
zenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 
dem Bezugsrecht auszunehmen sowie das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern 
von im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 um-
laufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungs-
pflicht aus von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren oder mit-
telbaren 100%igen Tochtergesellschaften bereits begebenen oder künf-
tig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfül-
lung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde. Der Vor-
stand wird darüber hinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die neuen Ak-
tien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze ist die Veräußerung eigener Ak-
tien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
erfolgt. Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus-
gegeben werden bzw. auszugeben sind, sind ebenfalls auf die Kapital-
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grenze von 10% anzurechnen, sofern die Schuldverschreibungen wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden. Der Vorstand wird des Weiteren ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapi-
talerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. 

b) § 4 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz (6) ergänzt: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23. Juni 2015 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lau-
tender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder 
mehrmals um bis zu insgesamt Euro 3.023.200,00 zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2010). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-
beträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 
Bezugsrecht auszunehmen sowie das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern 
von im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 um-
laufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungs-
pflicht aus von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren oder mit-
telbaren 100%igen Tochtergesellschaften bereits begebenen oder künf-
tig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfül-
lung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde. Der Vor-
stand ist darüber hinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die neuen Aktien 
gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien glei-
cher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausga-
bebetrages nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen Ak-
tien insgesamt 10% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze ist die Veräußerung eigener Ak-
tien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
erfolgt. Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus-
gegeben werden bzw. auszugeben sind, sind ebenfalls auf die Kapital-
grenze von 10% anzurechnen, sofern die Schuldverschreibungen wäh-
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rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden. Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapi-
talerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Ak-
tienausgabe festzulegen.“ 

11. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung (Vergü-
tung des Aufsichtsrats) 

Die Vergütung des Aufsichtsrats besteht gegenwärtig aus einer festen Ver-
gütung sowie einer erfolgsabhängigen variablen Tantieme. Für die Zukunft 
soll die Vergütung des Aufsichtsrats ausschließlich auf eine feste Vergütung 
umgestellt werden. Vorstand und Aufsichtsrat halten eine solche Umstellung 
aufgrund der Kontroll- und Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats für 
sinnvoll. Eine angemessene feste und damit kontinuierliche Vergütung ge-
währleistet die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats unabhängig von exter-
nen Einflüssen und betont die Unabhängigkeit des Gremiums von kurzfristi-
gen Erfolgen des Unternehmens. Die Höhe der festen Vergütung soll sich 
an der bisherigen Vergütung (bestehend aus Festvergütung und variabler 
Zielvergütung) orientieren. Dabei soll die Mehrvergütung für den Aufsichts-
ratsvorsitzenden auf das Anderthalbfache (statt des Zweifachen) und die 
Mehrvergütung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden auf das 
Eineinviertelfache (statt des Anderthalbfachen) reduziert werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 16 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16 Vergütung 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält mit Wirkung ab dem 1. Juli 2010 
eine feste Vergütung von Euro 40.000,00 pro vollem Geschäftsjahr. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Eineinhalbfache dieses Be-
trages, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das 
Eineinviertelfache dieses Betrages. Die Vergütung ist zahlbar in vier 
gleichen Raten am Ende eines jeden Quartals. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres 
in den Aufsichtsrat eintreten oder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, 
erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für jede Teilnahme an Sitzungen 
des Aufsichtsrats und an Sitzungen eines Ausschusses, dessen Mit-
glied es ist, ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils Euro 500,00.  
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(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die notwendi-
gen Auslagen und die auf ihre Vergütungs- und Sitzungsgelder ent-
fallende Umsatzsteuer, falls sie diese gesondert in Rechnung stellen. 

(5) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten zugunsten der Aufsichtsrats-
mitglieder eine Haftpflichtversicherung abschließen, die die gesetzli-
che Haftpflicht für Vermögensschäden aus der Aufsichtsratstätigkeit 
deckt. Dabei kann ein Selbstbehalt von 10% des Schadens bis zur 
Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Auf-
sichtsrates vereinbart werden.“ 

12. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur 
Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 
2009 (ARUG) ist das Recht der Hauptversammlung wesentlich reformiert 
worden. Die Satzung der Gesellschaft soll an die neue Rechtslage ange-
passt werden. Das ARUG eröffnet zudem die Möglichkeit zur Wahrnehmung 
der Aktionärsrechte mittels elektronischer Medien sowie zur Stimmabgabe 
mittels Briefwahl.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:  

a) § 18 Absätze 3 und 4 der Satzung werden wie folgt neugefasst: 

„(3) Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 
Tonübertragung der Hauptversammlung in einer näher von ihm zu 
bestimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in 
einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zu-
gang hat.“ 

b) § 19 der Satzung wird wie folgt neugefasst: 

„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionä-
re berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden 
und ihre Berechtigung zur Hauptversammlung nachweisen. Die 
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Ge-
sellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei 
der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet wird. 

(2) Für den Nachweis der Berechtigung nach Absatz 1 reicht ein in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache er-
stellter Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende 
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Institut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. 

(3)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ih-
rer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunika-
tion ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand kann Um-
fang und Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.  

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stim-
men auch ohne Teilnahme an der Versammlung schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Er 
kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. 

(5) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt wer-
den. Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 135 AktG erfolgen 
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b 
BGB). Die Gesellschaft hat in der Einberufung zu der Hauptver-
sammlung einen elektronischen Weg für die Übermittlung des 
Nachweises anzubieten. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 
Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zu-
rückweisen.“ 

  



Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nach-
folgend genannten Adresse anmelden und einen durch das depotführende Institut 
erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes übermitteln:  

Colonia Real Estate AG 
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
CBD 5 HV 
80311 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 54 00 25 19 
Email: hauptversammlungen@hvb.de 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 17. Juni 2010 unter der genannten 
Adresse zugehen. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, also den 3. Juni 2010 („Nachweisstichtag“) zu beziehen. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform 
(§ 126b BGB) zu erbringen.  

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden 
den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt, auf denen die 
Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen 
Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst früh-
zeitig für die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesell-
schaft Sorge zu tragen. 

 

Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des An-
teilsbesitzes erbracht hat. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräuße-
rung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 
den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweis-
stichtag haben mithin keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär wer-
den, sind für die von Ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, 
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wenn sie sich vom Veräußerer der Aktien bevollmächtigen oder zur Rechtsaus-
übung ermächtigen lassen.  

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Colonia Real Estate 
AG insgesamt 28.460.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen 
Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 2.501 eigene Aktien, aus denen sie nicht stimmberechtigt ist. 
Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beläuft sich daher im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung auf 28.457.499. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-
vollmächtigten (zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung) 
ausüben lassen. Auch bei Erteilung einer Vollmacht sind eine fristgemäße Anmel-
dung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).  

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 
AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt werden soll, sehen we-
der das Gesetz noch die Satzung der Gesellschaft eine besondere Form vor. Mög-
licherweise verlangen jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution 
oder Person eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten Sie, etwaige Besonderheiten 
bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebeten, zur Ertei-
lung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Aktionäre nach Ein-
gang der Anmeldung und Nachweis ihres Anteilsbesitzes zusammen mit der Ein-
trittskarte erhalten. Ein entsprechendes Formular findet sich zudem auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter www.cre.ag. Nachweise über die Bestellung eines 
Bevollmächtigten können der Gesellschaft elektronisch an folgende Adresse 
übermittelt werden: [hauptversammlung@cre.ag]. 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich in der Hauptver-
sammlung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ver-
treten zu lassen. Dies setzt eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und 
besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts voraus. Der Stimm-
rechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der Weisungen abzustimmen. Ohne 
Weisungen ist die Vollmachtserteilung ungültig. Aktionäre, die dem von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, können 
hierzu das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, welches sie zusammen 
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mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten. In diesem werden die Ein-
zelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter näher erläutert.  

Postalisch, per Fax oder per E-Mail übersandte Vollmachten und Weisungen an 
den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 
22. Juni 2010 unter nachfolgender Adresse eingegangen sein. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass später eingehende Vollmachten und Weisungen an den Stimm-
rechtsvertreter aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden 
können.  

Colonia Real Estate AG 
c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8 
80333 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 37 46 75 
hauptversammlung@cre.ag 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 
127, 131 Absatz 1 AktG 

Ergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 am Grundkapital erreichen, können 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen.  

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft spätestens zum Ablauf des 24. 
Mai 2010 unter nachfolgender Adresse zugegangen sein. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bekanntzumachende Ergän-
zungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt 
gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt gemacht.  

Colonia Real Estate AG 
– Vorstand – 
Zeppelinstraße 4-8 
50667 Köln 

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1, 127 AktG) 

Aktionäre haben das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vor-
schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-
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ordnung zu stellen sowie Wahlvorschläge zu unterbreiten. Gegenanträge müssen 
mit einer Begründung versehen sein.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachstehende Ad-
resse zu richten:  

Colonia Real Estate AG 
– Investor Relations – 
Zeppelinstraße 4-8 
50667 Köln 
Telefax: +49 (0) 221 / 71 60 71 99 
hauptversammlung@cre.ag 

Bis spätestens zum Ablauf des 9. Juni 2010 unter vorstehender Adresse bei der 
Gesellschaft mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge 
und Wahlvorschläge werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter www.cre.ag 
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.  

Auskunftsrecht (§ 131 AktG) 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemä-
ßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen.  

 

Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einberufung, die ab der Einberufung zugänglich zu machenden Berichte 
und Unterlagen sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung einschließlich 
der weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 
Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.cre.ag. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der 
Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.  

Diese Einberufung wurde am 17. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 
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Köln, im Mai 2010 

Colonia Real Estate AG 

Der Vorstand 
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Berichte zu der Hauptversammlung am 24. Juni 2010  

1. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 nach § 71 Absatz 1 
Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Absätze 3 und 4 AktG an die Hauptver-
sammlung 

Tagesordnungspunkt 6 betrifft die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- 
und Andienungsrechts. § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften 
die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eige-
ne Aktien bis zu insgesamt 10% ihres Grundkapitals zu erwerben. Dabei soll 
die Ermächtigung für die gesetzlich zugelassene, neue Höchstdauer von 
fünf Jahren, welche durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-
richtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) eingeführt wurde, erteilt werden.  

Erwerb eigener Aktien  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglich-
keit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Ge-
sellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die an alle Aktionäre der 
Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, 
wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis 
sie diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kauf-
angebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 
angenommen werden können, muss der Erwerb bzw. die Annahme unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Ak-
tionäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch soll 
es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner 
Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Mög-
lichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwer-
benden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die tech-
nische Abwicklung zu erleichtern. Schließlich soll eine Rundung nach kauf-
männischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Ak-
tien vorgesehen werden können. Insoweit kann die Erwerbsquote und die 
Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien 
so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien 
abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin liegenden 
Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionä-
re für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemes-
sen. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreis-
spanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der 
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Schlusskurse im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandels-
tagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsaufangeboten um nicht mehr als 10% 
über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 
Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan-
geboten erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann 
stattdessen auch auf den Durchschnittskurs der drei letzten Börsenhandels-
tage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt werden. 
Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Weiter sieht die Ermächtigung vor, dass im Rahmen des Erwerbs eigener 
Aktien auch Derivate in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kom-
bination aus beiden eingesetzt werden können. Dabei dürfen unter Einsatz 
von Derivaten in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination 
aus beiden maximal eigene Aktien bis insgesamt 5% des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals erworben werden. Durch 
diese zusätzliche Handlungsalternative erweitert die Gesellschaft ihre Mög-
lichkeiten, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren. Für die Ge-
sellschaft kann es von Vorteil sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-
Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft zu erwer-
ben.  

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber 
der Put-Option das Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-
Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkau-
fen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter im Falle der Ausübung 
der Put-Option verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Ak-
tien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die 
Gesellschaft bei Einräumung der Put-Option eine Optionsprämie. Die Aus-
übung der Put-Option ist für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, 
wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft unter dem Ausübungspreis liegt. 
Wird die Put-Option ausgeübt, fließt die Liquidität am Ausübungstag ab. Die 
vom Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprämie vermindert den von 
der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. 
Wird die Option nicht ausgeübt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine 
eigenen Aktien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag verein-
nahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer 
Optionsprämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu ei-
nem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Opti-
on, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft kauft also das Recht, eigene 
Aktien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft 
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft über 
dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausü-
bungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-
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Optionen kann sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absi-
chern. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei 
Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien ge-
zahlt werden muss. 

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der 
erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie) für den Erwerb der Aktien durch 
die Gesellschaft bei Ausübung der Optionen darf den am Tag des Ab-
schlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10% über- oder unter-
schreiten. Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf 
nicht über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis 
für Optionen nicht unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Me-
thoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, 
bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu 
berücksichtigen ist. 

Die hier beschriebenen Optionsgeschäfte sollen mit einem Finanzinstitut 
oder über die Börse abgeschlossen werden. Der Anspruch der Aktionäre, 
solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. 
Hierdurch wird die Verwaltung – anders als bei einem Angebot zum Erwerb 
der Optionen an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Optionsgeschäfte 
kurzfristig abzuschließen. Durch die beschriebene Festlegung von Options-
prämien und Ausübungspreis werden die Aktionäre bei dem Erwerb eigener 
Aktien unter Einsatz von Put- und Call-Optionen wirtschaftlich nicht benach-
teiligt. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. be-
zahlt, geht den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein 
Wert verloren. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei einem Aktien-
rückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an 
die Gesellschaft verkaufen können. Insofern liegen die Voraussetzungen 
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG vor, wonach ein Bezugsrechtsausschluss 
dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen der Aktionäre auf-
grund marktnaher Preisfestsetzung gewahrt sind. 

Verwendung erworbener eigener Aktien  

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen eigenen 
Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu den 
folgenden Zwecken, verwendet werden dürfen: 

a) Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen ei-
genen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die erworbenen 
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Dadurch wird dem Gedan-
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ken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre Rechnung getragen. Die 
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote 
durch Kauf von Aktien der Gesellschaft über die Börse aufrechtzuerhal-
ten. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eige-
nen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird 
einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt 
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 
bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5% des aktuellen Bör-
senpreises betragen. Als maßgeblicher Börsenkurs in diesem Sinne gilt 
dabei der am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelte 
Kurs im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-
schluss in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an 
institutionelle Anleger zu verkaufen oder zur Einführung der Aktien an 
Auslandsbörsen zu verwenden. Weiterhin können hierdurch zusätzlich 
neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Die Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die 
Lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 
Möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Be-
zugsrechts insbesondere zu einer schnelleren und kostengünstigeren 
Platzierung der Aktien zu nutzen. Die Ermächtigung beschränkt sich auf 
Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 
10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten darf. Auf 
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder ent-
sprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben oder veräußert werden. Ferner sind auf diese Zahl die Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Options-
rechten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, 
sofern die Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

b) Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Diese Ermäch-
tigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, im Rahmen von Akquisiti-
onsprojekten flexibel und kostengünstig bei dem Erwerb von Unterneh-
men agieren zu können, um beispielsweise in bestimmten Fällen eigene 
Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen zu verwenden. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand sicherstellen, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der 
Regel wird er sich bei der Bewertung der als Gegenleistung zu übertra-
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genden Aktien der Gesellschaft am Börsenkurs orientieren. Eine sche-
matische Anknüpfung an den Börsenkurs ist aber nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Ver-
äußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre 
vom Bezugsrecht auf der Grundlage der Regelung des § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. 

c) Die erworbenen eigenen Aktien können auch zur Erfüllung von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten der Inhaber 
oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) verwendet werden. Dies kann 
zweckmäßig sein, um bei einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise ei-
gene Aktien zur Erfüllung der Wandel- oder Optionsrechte bzw. zur Er-
füllung der Wandlungspflichten einzusetzen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Schuldverschreibungen grundsätzlich selbst nur unter 
Beachtung des Bezugsrechts der Aktionäre begeben werden dürfen, so 
dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt wird. 

d) Die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Ak-
tien können von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 
Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung 
ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit 
eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapi-
talherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einzie-
hung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-
tisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die 
erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch 
eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens be-
stimmen, dass Maßnahmen des Vorstandes auf Grund der Hauptversamm-
lungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustim-
mung vorgenommen werden dürfen. 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung 
der Ermächtigung unterrichten. 

2. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkten 7 und 9 nach § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit 
§ 186 Absätze 3 und 4 AktG 

Die unter den Tagesordnungspunkten 7 und 9 vorgeschlagenen Ermächti-
gungen zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
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schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder 
einer Kombination dieser Instrumente („Schuldverschreibungen“) im Ge-
samtnennbetrag von bis zu Euro 150.000.000,00 sowie zur Schaffung des 
dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu Euro 7.151.600,00 (Tagesord-
nungspunkt 7) bzw. im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 50.000.000,00 
sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals von bis zu Euro 
1.683.160,00 (Tagesordnungspunkt 9) sollen die nachfolgend näher erläu-
terten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten er-
weitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere 
bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interes-
se der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröff-
nen. Solche Schuldverschreibungen stellen eine wesentliche Grundlage für 
eine angemessene Kapitalausstattung der Gesellschaft dar, da der Gesell-
schaft zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, welches später in Ei-
genkapital gewandelt werden kann. Darüber hinaus kommen der Gesell-
schaft die erzielten Wandlungs- und Optionsprämien zugute. 

Den Aktionären steht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen grund-
sätzlich ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind (§ 221 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 1 AktG). Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr 
Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre Beteiligungs-
quote zu erhalten. Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch dadurch gewährt 
werden, dass die Gesellschaft, um die Abwicklung einer Ausgabe von 
Schuldverschreibungen zu erleichtern, die Schuldverschreibungen an ein 
Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
ausgibt, die Schuldverschreibungen den Aktionären entsprechend ihrem 
Bezugsrecht anzubieten (mittelbaren Bezugsrecht im Sinne von § 186 Ab-
satz 5 AktG). 

Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein, 
dieses Bezugsrecht auszuschließen: 

a) Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge, die sich auf-
grund des Bezugsverhältnisses ergeben, ermöglicht die Ausnutzung 
der Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwick-
lung des Bezugsrechts der Aktionäre mit einem praktikablen Bezugs-
verhältnis. 

b) Darüber hinaus ist die Möglichkeit des Ausschlusses eines Bezugs-
rechts der Aktionäre vorgesehen, soweit es erforderlich ist, um den 
Inhabern bereits ausgegebener Options- und/oder Wandelungsrechte 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die Be-
dingungen der jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. Solche 
Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung am Kapital-
markt in der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus 
ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Ak-
tienemissionen mit Bezugsrecht anstelle einer Ermäßigung des Opti-
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ons- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien einge-
räumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Die Inhaber 
werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht 
bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies 
hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Ver-
wässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungs-
preises – einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder 
Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann.  

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausga-
be der mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbunde-
nen Schuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert 
dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hier-
durch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituatio-
nen sehr kurzfristig zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung 
der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zins-
satz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Eine 
marktnahe Festsetzung der Konditionen und eine reibungslose Plat-
zierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechtes nicht möglich. Zwar 
gestattet § 186 Absatz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugsprei-
ses (und damit der Konditionen dieser Schuldverschreibungen) bis 
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu be-
obachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktna-
hen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts we-
gen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolg-
reiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Auf-
wendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Be-
zugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht 
kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, 
sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist aus-
gesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbe-
schaffung führen können. 

 Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 
212 Absatz 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsaus-
schlüsse von 10% des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt 
einzuhalten. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungs-
beschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Falle einer Kapi-
talherabsetzung die 10%-Grenze nicht überschritten wird, da die Er-
mächtigung zum Bezugsrechtausschluss tatsächlich 10% des Grund-
kapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf diese Zahl sind 
Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
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Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft 
ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese Zahl die 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Op-
tionsrechten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden 
können, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 

 Aus § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausga-
bepreis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftli-
che Verwässerung des Wertes der Aktie nicht eintritt. Ob ein solcher 
Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Op-
tions- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuld-
verschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypotheti-
sche Börsenpreis der Schuldverschreibungen nach anerkannten, ins-
besondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem 
Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung die-
ser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Bör-
senpreis zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung, ist 
nach dem Sinn und Zweck Regelung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Ab-
schlags zulässig. Denn der rechnerische Marktwert des Bezugsrechts 
würde in diesem Fall auf beinah Null sinken, so dass den Aktionären 
durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftli-
cher Nachteil entstehen kann. Zudem haben die Aktionäre die Mög-
lichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach 
Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten oder dem Eintritt der 
Wandlungspflicht jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse 
aufrechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft die Festsetzung marktna-
her Konditionen, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der 
Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger 
Marktsituationen. 

d) Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Opti-
ons- oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden sollen, ist 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Ge-
nussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich 
ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 
begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die 
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende oder auf andere 
Weise als gewinnabhängige Verzinsung berechnet wird. Zudem ist er-
forderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen der zum Zeitpunkt der Be-
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gebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des 
Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte 
bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte be-
gründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn 
der Gesellschaft gewähren. 

3. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 10 nach § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Ab-
sätze 3 und 4 AktG 

Unter Punkt 10 der Tagesordnung wird die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals 2010 in Höhe von bis zu Euro 3.023.200,00 durch Ausgabe 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
einlagen vorgeschlagen. 

Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 2010 wird der Vorstand der 
Colonia Real Estate AG in einem angemessenen Rahmen in die Lage ver-
setzt, die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft jederzeit den geschäftli-
chen Erfordernissen anzupassen und in den sich wandelnden Märkten im 
Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Der Vorstand sieht 
es als seine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft – unabhängig 
von konkreten Ausnutzungsplänen – stets über die notwendigen Instrumen-
te der Kapitalbeschaffung verfügt. Da Entscheidungen über die Deckung ei-
nes Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptver-
sammlung abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat 
der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen. Gängige Anlässe 
für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung der 
Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. 

Bei der Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen 
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft gegen Bar- oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen, 
steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist je-
doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmtem Umfang 
über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu ent-
scheiden: 

a) Die Ermächtigung des Vorstands, etwaige Spitzenbeträge, die sich auf 
Grund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, dient der Gewährleistung eines praktikablen 
Bezugsverhältnisses und damit der Erleichterung der technischen 
Durchführung der Kapitalerhöhung. Die als sogenannte freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommenen neuen Aktien wer-
den bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

b) Des Weiteren ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Möglichkeit ei-
nes Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre vorgesehen, soweit 
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es erforderlich ist, um auch den Inhabern bereits begebener oder künf-
tig zu begebender Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die Be-
dingungen der jeweiligen Schuldverschreibung vorsehen. Solche 
Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung am Kapital-
markt in der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus aus-
gestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktien-
emissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung 
des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Die In-
haber werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wand-
lungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt 
wäre. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu 
einem Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. 
Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wand-
lung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann. 

c) Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesordnungs-
punkt 10 vor, dass der Vorstand die Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats vom gesetzlichen Bezugsrecht ausschließen darf, wenn 
der Ausgabebetrag der gegen Bareinlagen ausgegebenen neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetra-
ges nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es 
der Gesellschaft, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und ei-
nen hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr 
kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht 
dabei nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung 
der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei Be-
zugsrechtsemissionen in der Regel erforderlichen Abschlag. Dies führt 
zum Wohl der Gesellschaft zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich 
kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärs-
gruppen angestrebt werden. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird 
der Vorstand den Abschlag – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – so 
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom 
Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
wird jedoch keinesfalls mehr als 5% des aktuellen Börsenpreises be-
tragen.  

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern 
sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind 
auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedie-
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nung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre haben aufgrund des 
börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der 
größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der 
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die 
Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Überein-
stimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts angemessen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Inte-
resse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

d) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapi-
tals gegen Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird 
der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigne-
ten Einzelfällen bei Unternehmenszusammenschlüssen und zum Er-
werb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder anderen Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann sich 
in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht 
Geld, sondern Aktien zu leisten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesell-
schaft als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit einen Vor-
teil im Wettbewerb, um interessante Akquisitionsobjekte sowie den 
notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch 
unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann 
die Hingabe von Aktien sinnvoll sein. Der Gesellschaft erwächst da-
durch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung 
setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, 
dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen ge-
wahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien 
erzielt wird. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 
der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre 
nur dann ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der Akquisitions-
vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem Bericht abstrakt um-
schrieben worden sind, und wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien im 
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wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Der Aufsichtsrat wird 
seine erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
nur dann erteilen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Vor der Ausnut-
zung der Ermächtigung der Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts wird der Vorstand in jedem Einzelfall sorgfäl-
tig prüfen, ob er von ihr Gebrauch macht. Eine Ausnutzung erfolgt nur dann, 
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und Aufsichtsrats im Interesse 
der Gesellschaft liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptver-
sammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 

 

 

 

 

 


